
Uchlückmg für die gtüickhülhe« Perljältms-
IMhlkll?

- > <!< -

A . Allgemeine Bestimmung .

8 1 . Soweit diese Wahlordnung nichts anderes bestimmt ,
gelten für die gemeindlichen Verhältniswahlen die Vorschriften
- , 17 « bis 2 «« , _ .
der Art .

^ o « bis 12 «
^ uiemdeorduungen .

ki . Begelinälrige ZNatsfen der chemeindetievollmächtigten « nd

ihrer Krsahmänner , dann der nicht vernfsmäkigen Hemeinde -

räte und ihrer Krsahmänner .

I . Wahlbezirk .
8 2 . Der Gemciudebezirk bildet einen einzigen Wahl¬

bezirk . Die Einteilung in kleinere Wahlbezirke (Art . l89 Abs . 2

der rechtsrheinischen Gemeindeorduuug ) ist ausgeschlossen .

I ! . Vorschlagsliste» .
8 3 . Mit der Bekanntmachung über die Auflegung der

Wählerlisten ( Art . 17 « 1 «« Abs . -1 beider Gemeindeordiningen )

ist die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlagslisten zu
verbinden .

8 -t . Die Vorschlagslisten sind beim Bürgermeister vor

Ablauf der 1 « Tage eiuzureicheu , während deren die Wählerliste

aufliegt ( Art 170/10Ö Abs . l beider Gemciudcordnungen ) .

8 Jede Vorschlagsliste must von mindestens 20 , in

Gemeinden mit weniger als l « 00 « Einwohnern von mindestens
10 in der Wählerliste eingetragenen Personen unterzeichnet sein .

"
) Königliche Beiordnung vom 18 . August 1908 .
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8 0 . Die Vorschlagsliste darf höchstens eineinhalbmal so
viel Namen enthalten , als Gemeindebevollmächtigte oder .Ge -
meinderäte zu wählen sind . Bruchteile werden auf die nächste
ganze Zahl aufgerundet .

Innerhalb dieser Grenze dürfen die einzelnen Namen auch
zweimal oder dreimal — durch Wiederholung der Namen —
aufgcfnhrt sein .

8 7 . Die Vorgeschlagenen müssen deutlich bezeichnet und
in erkennbarer Reihenfolge anfgeführt sein .

8 8 . Der Vorschlagsliste ist die schriftliche Erklärung
eines jeden Vorgeschlagenen bciznfügen , bah er der Aufnahme in
die Vorschlagsliste zustimmc .

Stimmt jemand der Aufnahme in mehr als eine Vorschlags¬
liste zu , so sind seine sämtlichen Zustimmnngserklärnngcn ungültig .

8 8 . Zwei oder mehreren Vorschlagslisten kann die über¬
einstimmende Erklärung der Unterzeichner beigcfügt werden , daß
die Listen miteinander verbunden seien . «Verbundene Listen .) *)

Eine Gruppe miteinander verbundener Listen gilt gegen¬
über anderen Vorschlagslisten als einzige Vorschlagsliste .

8 10 . Auf der Vorschlagsliste soll einer der Unterzeichner
als Vertrauensmann , ein anderer als Stellvertreter des Ver¬
trauensmanns bezeichnet sein . Fehlt diese Bezeichnung , so gilt
als Vertrauensmann der erste und als sein Stellvertreter der
zweite Unterzeichner .

*) Durch die Listenverbindnng werden Parteien oder Gruppen , die
einander nahe stehen , in den Stand gesetzt , überschüssige oder unzulängliche
Stimmenzahlen , die sonst bei der Stellenverteilung verloren gingen , zu
sammeln und sich gegenseitig znznwenden . Ans solchem Wege können
namentlich kleinere Parteien oder Gruppen zu einer Vertretung gelangen ,
die sie ohne Listenverlündung nicht erreichen würden . Die Verbindnngs -
erklärungen können nicht zurückgenommen werden .

Die Verlnndnngserklürungen müssen , uni wirksam zu sein , überein -
stimmen , d . h . ihr Inhalt (nicht auch ihr Wortlaut ) muß sich gegenseitig
vollständig decken . Dies ist z. B . dann nicht der Fall , wenn zwei Ver - ^
bindungserklärnngen zwar die beiderseitigen Listen als verbunden bezeichnen ,
nur eine dieser Erklärungen aber auch eine dritte Liste in die Verbindung
ei n bezieht .

Die Verbindnnqserklärnng kann etwa lauten :
„ Diese PorschlngSliste ist mit der Vorschlagsliste verbunden ,

die mit dem Namen . beginnt ."
oder

„ Diese Vorschlagsliste ist verbunden
1 . mit der Vorschlagsliste , die mit dem Namen . . . beginnt ,
2 . mit der Vorschlagsliste , die mit dem Namen . . . beginnt , usw ."
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Der Vertrauensmann ist ermächtigt , nachträglich
1 . fehlende Unterschriften (8 5 ) zu beschaffen ,
2 . undeutliche Bezeichnungen der Vorgeschlagenen oder ihrer

Reihenfolge (8 7) zu verbessern ,
3 . die Verbindung der Vorschlagsliste mit einer anderen Liste

oder mit mehreren anderen Listen <8 9 ) zn erklären .

Nach dem siebenten Tage vor dem Wahltage sind Er -

gänzungen der Vorschlagsliste (Abs . 2 Ziff . 1 bis 3 ) nicht mehr

zulässig .

8 11 . Ungültig sind Vorschlagslisten ,
1 . die nicht rechtzeitig (8 4 ) eingereicht worden sind ,
2 . die nicht von der erforderlichen Anzahl geeigneter Personen

(8 5 ) unterzeichnet sind ,
3 . soweit darin nach Erschöpfung der zulässigen Zahl von

Namen (§ 6 ) weitere Namen enthalten sind oder soweit ein
Name öfter als dreimal aufgeführt ist, *)

4 . soweit die Vorgcschlagenen nicht deutlich bezeichnet oder nicht
in erkennbarer Reihenfolge ansgeführt sind ,

3 . soweit Personen vorgeschlagen sind , die der Aufnahme in

die Vorschlagsliste nicht zugestimmt haben oder deren Zu -

stiminilngserklärnng nach § 8 Abs . 2 ungültig ist.

*) Im Falle der Nr . 3 werde » als » von dein zuletzt anfgeführten
Name » beginnend , nach rückwärts so viel Namen als nicht geschrieben be¬

handelt , bis die zulässige Zahl non Namen übrig bleibt . Wenn die Über¬

schreitung der zulässigen Zahl von Namen ganz oder teilweise davon

herrührt , daß der gleiche Name öfter als dreimal ansgeführt ist , wird zuerst
die Wiederholung dieses Namens ans das zulässige Maß znrückgeführt und

erst, soweit es noch nötig ist, die vorerwähnte Behandlung der letzten
Namen »orgenommcn .

Beispiele :
g ) Eine Vorschlagsliste , die höchstens 6 Namen enthalten darf ,

lautet ans 11 verschiedene Namen (X I, ) . Alsdann sind
die Namen .-1— .> gütig , die Namen li und I- ungültig .

b) Eine Vorschlagsliste , die höchstens 6 Namen enthalten darf ,
enthält zuerst viermal den Namen dl ; sodann folgen 7 weitere ,
verschiedene Namen (-4— 1?, 11). Hier ist der Name X einmal

ungültig , ferner ist ungültig der Name 0 . Die Namen -4 —1?

sind dagegen gültig .
e) Eine Vorschlagsliste , die höchstens 9 Namen enthalten darf ,

enthält zuerst den Namen einer Person , deren Zustimmungs -

ertlarung nach § 8 Abs . II ungültig ist . Sodann folgen 9
weitere , verschiedene Namen . Hün ist der erste Name un¬

gültig , die 9 weiteren Namen sind gültig .
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8 12 . Der Bürgermeister hat sofort » ach Einreichung der
Vorschlagslisten und der Verbindungserklärungen (8 4 , 0 , 10
Abst 2 Ziff . 3) diese zu prüfe » » nd das Ergebnis der Prüfung
den Vertrauensmännern (8 10 ) zu eröffnen .

8 1l! Spätestens am vierten Tage vor dem Wahltage
sind - - zu gleicher Zeit - sämtliche Vorschlagslisten und Ver -
bindungSerklürnngen , soweit sie gültig sind , vom Bürgermeister
öffentlich bekanntzugcben . Dabei ist

'
die Bedeutung der Vor¬

schlagslisten und der Listeiwerbindung entsprechend zu erläutern .

III . Stimmabgabe .
8 14. Die Wähler sind an die Vorschlagslisten nicht ge¬

bunden . Sic können die Namen der zu wählenden Personen
den verschiedenen Vorschlagslisten entnehmen : auch können sie
Personen wählen , die auf keiner Vorschlagsliste stehen .

8 >5 . Ein Wahlzettel darf höchstens eineinhalbmal so
viel Namen enthalten , als Gemeindcbevollmächtigte oder Gemeinde¬
räte zu wählen sind - Bruchteile werden ans die nächste ganze
Zahl anfgerundet .

Innerhalb dieser Grenze dürfen die einzelnen Namen auch
zweimal oder dreimal — durch Wiederholung der Namen —
aufgeführt sein .

8 1<». Soweit in einem Wahlzettel nach Erschöpfung der
zulässigen Zahl von Namen (8 15 ) weitere Namen enthalten
sind oder soweit ein Name öfter als dreimal aufgeführt ist, ist
der Wahlzettel ungültig . Wahlzettel mit einer geringeren als
der zulässigen Zahl von Namen sind gültig .

Im übrigen bemißt sich die Ungültigkeit von Wahlzetteln
nach Art . 182/110 Abs . 7 , 0 beider Gemeindeordnnngen .*)

IV . Wahlergebnis .
8 Vei der Stimmcnzühlung wird ans den Wahlzetteln ,

soweit diese gültig sind (8 16 ) , zunächst die Zahl der Stimmen
ermittelt , die für jeden Kandidaten abgegeben worden sind .** )

* i Es sind also weiter ungültig :
s.) Wahlzettel , die nicht abgestempelt sind ,
b) Wahlzettel , die unterschrieben sind ,

Wahlzettel , soweit sie die Gewählten nicht deutlich bezeichnen ,
M mehrere van einem Wühler » » berechtigt abgegebene Wahl¬

zettel (z . B . Wahlzeltel , die ein Wähler ineinander gesteckt
und so als scheinbar einen Wahlzettel abgegeben hat ) .

**) Die Wählbarkeit der Kandidaten ist hier nicht zu prüfen . Sie
kommt erst beim Vollzüge der HZ 22 , 28 27 in Betracht .
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Sodann wird durch Zusammenzählung der Stimmenzahlen ,
die sämtliche Kandidaten einer jeden öffentlich dekanntgegebenen
Vorschlagsliste (8 IM erhalten haben , die Zahl der Stimmen

festgestellt , die für jede Vorschlagsliste abgegeben worden sind .
Für verbundene und als solche öffentlich bekanntgegebene

Listen ( 8 ff , 1ff ) wird außerdem die Gesamtzahl der ans die

Listcngruppe vereinigten Stimmen berechnet .
Kandidaten , die ans keiner Vorschlagsliste stehen , werden ,

jeder für sich , einer Vorschlagsliste gleich behandelt .

Endlich wird die Gesamtzahl der gültigen Stimmen fest -

gestellt .*)

8 ltt . Die zu besetzenden Stellen der Gemeindebevollmäch -

tigten oder der Gemeinderäle werden unter die Vorschlagslisten
( 8 17 Abs . 2 > und die ans keiner Liste stehenden Einzelkandidaten
G 17 Abs . 4 ) nach Maßgabe der 8s? Iff bis 24 verteilt .**)

8 19 . Die Gesamtzahl der gültigen Stimmen <8 17

Abs . l , 5 ) wird durch die um l vermehrte Zahl der zu wählen¬
den Gemeindebcvollmächtigten oder Gemeinderäte geteilt -

Durch den Quotienten , der sich hierbei ergibt und der

nötigenfalls auf die nächste ganze Zahl anfzurnnden ist , werden die

Stimmenzahleli der einzelnen Vorschlagslisten ( 8 17 Abs . 2 , 4 )
der Reihe nach geteilt . Zeder Vorschlagsliste werden so viel

Stellen zugewiesen , als diese Teilung ergibt .

8 29 . Werden durch die Verteilung nach 8 Iff nicht

sämtliche Stellen besetzt , so wird die Stimmenzahl jeder Vor¬

schlagsliste durch die um 1 vermehrte Zahl der ihr zngewiesenen
Stellen geteilt . Der Vorschlagsliste , bei der sich hierbe ^ der

größte Quotient ergibt , wird die erste » och zu besetzende Stelle

zugewicscn .

* , Die Stimmcuzählung beschränkt sich auf die gültigen Stimmen .
Sie erstreckt sich nicht

-r > auf die Wahlzettel , die ihrem vollen Inhalte nach ungültig sind ,
b » auf den ungültigen Inhalt der Wahlzcttel , die nur teilweise

güitig sind .
** ) Sollte eine gültige Vorschlagsliste überhaupt nicht vorhanden

sein , so ergibt sich bei dem Vollzüge der 8818 - 24 von tclbst , daß die zu
besetzende»

'
Stellen den wählbare » Einzelkandidaten nach Maßgabe der

Stimmenzahl zufnllen , die jeder von ihnen erhalten hat . Die Verhältnis¬
wahl verwandelt sich dabei von selbst in die Mehrheitswahl und sowohl
die Stimmeuzählung und die Stellenvcrteiluug als auch die Protokollierung
können nach den Vorschriften beider Gemeindeordnungcn erfolgen . Die
Wahl der Ersatzmänner findet jedoch auch in solchen» Falle zugleich mit
der Wahl der Gemeindebcvollmüchtigtcn oder der Gemeinderäte statt .
Vgl . § 30 .
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Ist noch eine weitere Stelle zu besetzen, so wird die
Stimmenzahl der Vorschlagsliste , die nach Abs . 1 eine Stelle
erhalten hat , durch die wiederum um l vermehrte Zahl der ihr
zugewiesenen Stellen geteilt . Der neue Quotient wird mit den
Quotienten verglichen , die nach Abs l für die anderen Vorschlags¬
listen ermittelt worden sind . Der Vorschlagsliste , die nunmehr
den größten Quotienteil aufweist , wird die zweite noch zu be¬
setzende Stelle zugewieseu .

Dieses Verfahren (Abs . 2 ) wird nötigenfalls entsprechend
fortgesetzt .

8 2t , Die Richtigkeit der nach 8 20 vvrgenommenen
Stellenzuweisung wird dadurch nachgeprüft , daß die Stimmen -
zahleu der einzelnen Vorschlagslisten durch den Quotienten , auf
den die letzte Stelle traf , geteilt werden . Die Teilung muß für
jede Vorschlagsliste die Gesamtzahl der Stellen ergeben , die ihr
nach 88 19 , 20 zugewiescn worden sind -

8 22 . Sollten nach 88 19 bis 21 auf eine Vorschlags¬
liste mehr Stellen entfallen , als die Liste wählbare Kandidaten
enthält , so sind alle diese Kandidaten gewählt . Die überschüssigen
Stellen werden zusammen mit den auf die übrigen Vorschlags¬
listen entfallenen Stellen unter entsprechender Anwendung der
§8 19 bis 21 von neuem verteilt .

8 23 . Sollten nach 88 19 bis 21 mehrere Vorschlags¬
listen aui eine Stelle derart gleichen Anspruch haben , daß bei
voller Befriedigung der Ansprüche die verfügbare Zahl der Stellen
überschritten würde , so erhält die Vorschlagsliste den Vorzug ,
deren in Betracht kommender Kandidat (8 25 ) die größere Stimmen¬
zahl ausweist . Bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los .

8 24 . Jede Gruppe miteinander verbundener und als
solche öffentlich bekanntgegebener Listen ( 88 9 , 19 ) wird im Voll¬
züge der 88 19 bis 23 zunächst als eine einzige Vorschlagsliste
in Ansatz gebracht .

Die Gesamtzahl der auf sie entfallenden Stellen wird so¬
dann auf die Einzelnsten der Gruppe unter entsprechender An¬
wendung der 88 10 bis 23 uutcrverteilt .

8 25 . Die Stellen , die auf jede Vorschlagsliste entfallen ,
werden den wählbareil Kandidaten der Liste nach Maßgabe der
Stimmenzahl zugewiescn , die jeder voll ihnen erhalten hat . Die
größere Stimmenzahl begründet den Vorzug vor der kleineren .

Haben mehrere Kandidaten die gleiche Stimmcnzahl er¬
halten und reicht die verfügbare Zahl der Stellen nicht für alle
aus , so entscheidet das Los .
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8 26 . Die Reihenfolge der gewählten Gemeindebevoll¬
mächtigten oder Gemeinderäte bemißt sich nach der Zahl der
Stimmen , die jeder einzelne von ihnen erhalten hat . Bei gleichen
Stimmenzahlcn richtet sie sich nach dem Lebensalter.

8 27 . Innerhalb jeder Vorschlagsliste sind für die ge¬
wählten Kandidaten der Liste, und zwar bis zur Hälfte der Zahl
der Gewählten, Ersatzmänner ans den wählbaren Kandidaten der
Liste zn bestimmen , die den Gewählten an Stimmenzahl zunächst
folgen. Bruchteile werden ans die nächste ganze Zahl anfgernndet?)

Die Reihenfolge der Ersatzmänner bemißt sich nach der
Zahl der Stimmen , die jeder von ihnen erhalten hat . Bei gleichen
Stimmenzahlen richtet sie sich nach dem Lebensalter : haben jedoch
mehrere Kandidaten die gleiche Stimmenzahl erhalten und reicht
die verfügbare Zahl der Ersatzmännerstellen nicht für alle aus ,
so entscheidet das Los .

8 26 . Die Ersatzmänner einer Vorschlagsliste , die mit
einer anderen Liste verbunden ist ( 8 0 >, gelten im Rachgange zn

*> Für die Ersatzmänner findet kein gesonderter Wahlgang statt ,
ihre Wahl erfolgt vielmehr zugleich mit der Wahl der Gemeindebevoll¬

mächtigten oder
"
der Gemeinderäte . Deshalb dürfen die Vorschlagslisten

und die Wahlzettel I ' / ? mal so viel Namen enthalten , als Gemgindebevoll-

mächtigte oder Gemeinderäte z» wühlen sind 6, 15) . Die Zahl der zn
wählenden Ersatzmänner , die der Wahlkominissär nach Art . 181 109Abs . ll

beider Gemeindeordnungen vor der Wahl bekanntznmachen hat , ist die

nötigenfalls ans die nächste ganze Zahl anfznrnndende Hülste der gleich¬

zeitig zu wählenden Gcmeindebevollmnchtigten oder Gemeinderäte . Denn

dies ist die Zahl , die für die Wähler in Betracht kommt . Tie Gesamtzahl
der Ersatzmänner , die nach tz 27 Abs . l zu bestimmen sind , wird der Hälfte
der gleichzeitig zu wählenden Gcmeindebevollmächtigten oder Gemeinderäte

ungefähr gleichkommcn . Sie kann aber anch etwas größer sowie kleiner

sein ; größer im Hinblick auf 8 27 Abs. l Satz 2 , kleiner , ivcil die wähl¬
baren Kandidaten einer Liste möglicherweise nicht hinrcichen, um die Hälfte
der Gewählten als Ersatzmänner

'
bestimmen zu können, und weil für etwa

gewählte Einzelkandidaten , die auf keiner Liste stehen ( tz 17 Abs IV) , Er¬

satzmänner nicht bestimmt werden können . Z. B . : 20 Gemeindebevoll -

mächtigte entstammen zwei verschiedenen Vorschlagslisten , nnd zwar 13

der eilten , 7 der anderen . Tie Zahl der Ersatzmänner , die wenn möglich
zu bestimmen sind, beträgt alsdann (7 s 4 - ) 1l . Die Ersatzmänner jeder

Vorschlagsliste können — vorbehaltlich der ist; 28 , 28 — nnr an die Stelle
der Genicindcbevolbmächtigtcn oder Gemeinderäte der gleichen Liste treten .
Die Ausdrücke „ nächster Ersatzmann "

, „ Reihenfolge ihrer Wahl "
, „ Reihen¬

folge der Gewählten " nnd „ n
'
achrückende Ersatzmänner " in Art . 187 Abs. II ,

180 Abs . II 117 Abs . II , 118 Abs . II , 124 Abs. I beider Gcmeiudeard -

nungen finden daher nnr unter Berücksichtigung dieses Listenverbandes
Anwendung . Freiwerdende Stellen , für die hiernach Ersatzmänner nicht
oder nicht » lehr vorhanden sind , können nnr durch Ergänzungswahl
«Art . 200/124 beider Gemcindcordnnngcn ) wieder besetzt werden .

Ein Beispiel zn K 27 s. bei Ziff. 25,
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den Ersatzmännern der anderen Liste auch für deren Gewählte
als Ersatzmänner .

Kommen dabei mehr als zwei verbundene Listen in Betracht ,
so werden die Ersatzmänner gegebenenfalls zunächst der Verbin¬
dungsliste entnommen , welche die größere Stimmenzahl (8 17
Abst 2) erhalten hat . Bei gleichen Stimmenzahlen finden die
Vorschriften des 8 - 3 entsprechende Anwendung .

8 29 . In den Gemeinden mit städtischer Verfassung *)
kann jeder Gemeindebcvollmächtigte , der einer früheren Wahl
entstammt , binnen einer Woche nach Schluß der Wahl beim
Magistrate schriftlich oder zu Protokoll erklären , daß er sich einer
Vorschlagsliste der neuen Wahl zurechne . Die Ersatzmänner
dieser Liste und der mit ihr verbundenen Listen ( 8 2d0 gelten als¬
dann auch für jene Gemeindcbevollmächtigten als Ersatzmänner .**)

8 30 . Ist eine gültige Vorschlagsliste nicht vorhanden
oder können aus keiner der Vorschlagslisten Ersatzmänner bestimmt
werden , so wird für die Bestimmung der Ersatzmänner ( 8 27 )
die Gesamtheit der Personen , die Stimmen erhalten haben , als
eine Vorschlagsliste betrachtet .

In den Gemeinden mit städtischer Verfassung gelten die
hiernach bestimmten Ersatzmänner auch als solche für sämtliche
Gemeindebevollmächtigte , die einer früheren Wahl entstammen .

V . Nachwahlen.
8 31 . Findet infolge einer Wahlvernichtung ( Art. 196 122

beider Gemeindcordnungen ) eine Nachwahl statt , bei der mehrere
Stellen zu besetzen sind , so finden die Vorschriften der M 2
bis 30 entsprechende Anwendung . Ist dabei die Einreichung
neuer Vorschlagslisten veranlaßt , ohne daß eine neue Auflegung

*) In anderen Gemcinden fällt die Wahlperiode für die Gemeindc¬
bevollmächtigten (Gemeinderätet mit der Wahlperiode für die Ersatzmänner
zusammen .

**) In den Gemeinden mit städtischer Verfassung werden die Gc -
meindebevollmächtigten auf 9 Jahre , die Ersatzmänner aber » nc ans 3 Jahre
gewählt (Art . 108 , 187 der rechtsrheinischen Gemcindevrdnung ) . In diesen
Gemeinden stehen daher nach His 27 , 28 , .10 Abs . I der Wahlordnung Er¬
satzmänner nur für den Fall zur Verfügung , daß die abgehenden Gemeinde -
bevollmächtigten der jüngsten Wahi entstammen . Durch 29 ( mit 8 30
Abs . II < wird die Möglichkeit geschaffen , die Ersatzmänner auch für den
Fall verfügbar zu stellen , daß ein Gemeindcbevollmächtigtcr abgeht , der
einer früheren Wahl entstammt . In den anderen Genieinden — Gemeinden
mit Landgcmeindeverfassung , Gemeinde » mit pfälzischer Gemeindeverfassung— werden die Ersatzmänner gleich den Gcmeindebcvollmüchtigten (Gcmeinde -
rätcm ans 6 (5) Jahre gewählt . Für diese Gemeinden ist daher eine Vor¬
schrift nach Art des § 29 entbehrlich .
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der Wählerlisten erfolgt <88 0 , 4t , so Hot der Bürgermeister in

geeignetem Zeitpunkte zur (Einreichung von Vorschlagslisten öffent¬
lich anfzufvrdern und dabei für die Einreichung eine angemessene
Frist zu bestimmen .

Ist bei der Nachwahl nur eine einzige Stelle zu besetzen,
so erfolgt die Wahl nach den entsprechenden Vorschriften beider

Eöemcindeordnungcn .

<4 . Regelmäßige Wahlen der bürgerlichen Magistratsräte
und ihrer Ersatzmänner .

tz 32 . Die Wahl der Ersatzmänner für die bürgerlichen
Magistratsräte erfolgt für die Dauer der Wahlperiode -

Neuwahlen nach Art . 192 Abs . 9 , 195 Abs . 3 , 4 der

rechtsrheinischen Eemeindevrdnnng finden nicht statt .

8 33 . Soweit 8 34 nichts anderes bestimmt , finden auf
die Wahl der bürgerlichen Magistratsräte und ihrer Ersatzmänner
die Vorschriften der 8§ 3 bis 3l entsprechende Anwendung .

8 34 . Tie Aufforderung zur Einreichung von Vorschlags¬
listen ( 8 3s erfolgt in Verbindung mit der Ladung der E>emcinde -

bevollmächtigten zur Wahlversammlung <Art . 195 Abs . 1 der

rechtsrheinischen Eemeindcordnnng ».
Die Vorschlagslisten sind dem Wahlkommissär spätestens

bei Beginn der Wahl von einem der Unterzeichner persönlich zu
übergeben .

Jede Vorschlagsliste muß von mindestens drei (Gemeinde -

bevollmächtigten unterzeichnet sein .
Der llbergeber gilt als Vertrauensmann ( K 10 >. Nach¬

trägliche Ergänzungen der Vorschlagsliste sind nur insoweit zu¬
lässig , als sie geschehen können , ohne den Fortgang des Wahl¬
geschäfts erheblich aufzuhalten .

Die Prüfung der Vorschlagslisten <8 12 ) erfolgt durch den
Wahlkommissür sofort nach der Einreichung . „ Ter Wahlkommissär
eröffnet das Ergebnis der Prüfung den Ilbergebern mündlich ,
gibt bei Beginn der Wahl die Vorschlagslisten und die Verbin -

dungSertlärnngen , soweit sie gültig sind , den anwesenden Wählern
mündlich bekannt und legt sic zur Einsicht der Wähler im Wahl¬
raum ans .

Regelmäßige Wahlen der nicht berufsmäßigen Mjnnlrten
und ihrer Ersatzmänner .

8 33 . Die Wahl der Ersatzmänner für die nicht berufs¬
mäßigen Adjunkten erfolgt für die Dauer der Wahlperiode .
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Neuwahlen nicht berufsmäßiger Adjunkten nach Art . 57
Abs . 4 , 58 Abs . 5 , El , 123 Abs . 4 , 6 der pfälzischen Gemeinde¬
ordnung finden nicht statt .

8 31 ». Auf die Wahl der nicht berufsmäßigen Adjunkten
und ihrer Ersatzmänner finden die Lorschrifteil der 88 33 , 34
entsprechende Anwendung ; abweichend gilt jedoch folgendes !

1 . Die Höchstzahl der Namen , die in einer Vorschlagsliste und
in einem Wahlzettel enthalten sein dürfen (88 6 , 15 >, be-

- trägt vier .
2 . Die Zahl der Ersatzmänner , die innerhalb einer Vorschlags¬

liste zu bestimmen sind (8 27 ) , entspricht der Zahl der Ge¬
wählteil dieser Liste .

Krgänzurrgswaljlen.
8 k7 . Ergänzungswahlen für Gemeindebevollmächtigtc

oder für nicht berufsmäßige Gemeinderäte , bei denen gleichzeitig
mehrere Stellen zu besetzen sind oder die in Verbindung mit
einer regelmäßigeil Wahl vorgenoinmen werden , finden nach den
Vorschriften der 88 2 bis 26 statt .

Ergäliznilgswahleu für bürgerliche Magistratsräte oder für
nicht berufsmäßige Adjunkten finden unter der gleichen Voraus¬
setzung nach den entsprechenden Vorschriften der 88 33 , 34,36 statt .

Die Höchstzahl der Namen , die bei solchen Ergänzungs -
Wahlen (Abs . l , 2 ) in einer Vorschlagsliste und in einem Wahl¬
zettel enthalteil sein dürfen (§8 6 , 15 ) , entspricht Der Zahl der
zu besetzenden Stellen .

Kchlußöellimumng.
8 ttk . Das Staatsministerium des Innern ist ermächtigt ,

für dieg Durchführung des Wahlgcschäfts nähere Anweisungen
zu geben .
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